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1 Zusammenfassung 
 
Ein Flächennutzungsplan wird für einen Zeithorizont von 10-15 Jahren aufgestellt, wobei 
Herr Bürgermeister Greiner bei der Verabschiedung des neu aufgestellten 
Flächennutzungsplans im Jahr 2019 sogar Ǿƻƴ αgedanklichen Leitplanken für die 
Stadtentwicklung der nächsten 25 Jahreά gesprochen hat [6]. 
 
Bereits nach drei Jahren sollen nun grundsätzliche Änderungen am Flächennutzungsplan 
vorgenommen werden, die zu einer großflächigen Vernichtung von Grün- und Freiflächen im 
Norden von Alt-Neusäß führen sollen. Dies betrifft zum Teil geschützte Ausgleichsflächen für 
frühere Eingriffe in die Natur bzw. erst im Jahr 2019 als besonders schützenswert eingestufte 
Flächen. ½ǿŜƛ ½ƛŜƭŜ ŘŜǎ ƴŜǳŜƴ CƭŅŎƘŜƴƴǳǘȊǳƴƎǎǇƭŀƴǎ Ǿƻƴ нлмф ǿŀǊŜƴ ŘƛŜ α{ǘŅǊƪǳƴƎ ŘŜǊ 
Grünverbindung Neusäß-¢ŅŦŜǊǘƛƴƎŜƴά ǳƴŘ ŘƛŜ αwǸŎƪƴŀƘƳŜ ŘŜǊ DŜǿŜǊōŜŀǳǎǿŜƛǎǳƴƎά ƛƴ 
diesem Gebiet. 
 
Alle betroffenen Flächen nördlich der Entlastungsstraße stehen im Verbund mit dem als 
Biotop geschützten Thaler See und bilden ein zusammenhängendes Gebiet für die Natur und 
für Erholungssuchende aus den angrenzenden Stadtteilen Alt-Neusäß und Täfertingen. 
 
Das heutige Gewerbegebiet Neusäß-Nord soll nach Westen erweitert werden. Es soll die 
αzurückgenommene Gewerbeausweisungά wieder zurückgenommen werden. 
 
Auf einer betroffenen Fläche nördlich des Gewerbegebietes auf dem Thaler Gelände, das vor 
mehr als 15 Jahren als schützenswerte Ausgleichsfläche für den Kiesabbau ausgewiesen 
wurde, ist mittlerweile ein Pionierwald entstanden, der nun wieder weichen soll. An der 
östlich angrenzenden Wiese auf dem Thaler Gelände wurde im Bebauungsplan von 2008 
eine Photovoltaikanlage vorgesehen, die bis heute nicht gebaut wurde. Beide Flächen sollen 
nun für Recyclinganlagen und Kiesverarbeitung der Natur entzogen werden. 
 
Im bestehenden Gewerbegebiet, das 2011 ausgewiesen wurde, sind ein Großteil der 
Grundstücke nach über 10 Jahren nach wie vor unbebaut. Es stellt sich die Frage, ob die 
Stadt hier alle gesetzgeberischen Maßnahmen ausgeschöpft hat, diese Flächen bebauen zu 
lassen, bevor weitere neue Flächen versiegelt werden. 
 
Im vorliegenden Planungsentwurf zur aktuell laufenden Änderung des Flächennutzungsplans 
werden keine detaillierten Begründungen für die weitreichenden Eingriffe in die Natur und 
in die bereits bestehenden Ausgleichsflächen gegeben. Gleichzeitig wird auf Planungen im 
geänderten Bebauungsplan für das Thaler Gelände verwiesen, dessen beabsichtigte 
Änderung noch gar nicht öffentlich bekannt gemacht worden ist. Es werden auch keine 
Planungsalternativen zu den jetzt vorgesehenen massiven Eingriffen in das Erholungs- und 
Naturschutzgebiet rund um den Thaler See aufgezeigt.  
 
Wie auch bei anderen Verfahren findet eine frühzeitige, pro-aktive und verständliche 
Information der Öffentlichkeit seitens der Stadt nicht statt. Das Baugesetzbuch (BauGB) sieht 
vor, dass die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder 
Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung öffentlich zu unterrichten ist (§ 3 Abs. 1 BauGB). 
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Der Entwurf zur 2. Änderung des Flächennutzungsplans ist in vorliegender Form abzulehnen. 
 
 

2 Aufbau des Dokumentes 
 
Die Auflistung der Einwände zur 2. Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt in einer 
hierarchischen Gliederung. Jeder Einwand hat eine eindeutige Nummer (z.B. 3.1, 4.1.2), die 
ǎƛŎƘ ŀǳǎ ŘŜǊ ƘƛŜǊŀǊŎƘƛǎŎƘŜƴ DƭƛŜŘŜǊǳƴƎ ŜǊƎƛōǘ ǳƴŘ ǿƛǊŘ Ƴƛǘ ŘŜƳ .ŜƎǊƛŦŦ α9ƛƴǿŀƴŘά 
überschrieben (z..Φ α3Φм 9ƛƴǿŀƴŘΥΧάύ. 
 
Allgemeine Einwände zur Änderung des Flächennutzungsplans sind in Kapitel 3 aufgeführt. 
Die einzelnen allgemeinen Einwände haben dann die Nummer 3.1, 3.2 etc. 
 
Die darauf folgenden Kapitel beziehen sich auf Teilgebiete des Entwurfs der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplans. 
 
 

3 Allgemeine Einwände 
 
Die Einwände in diesem Kapitel 3 beziehen sich allgemein auf die 2. Änderung des 
Flächennutzungsplans. 
 
 

3.1 Einwand: Mangelnde Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Die Stadt Neusäß informiert und beteiligt die Bürger nicht pro-aktiv an städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahmen. Die formellen Entwurfsunterlagen zu der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplans sind bisher die einzigen offiziellen Informationen, die die Stadt 
überhaupt den Bürgern formal zu den angesprochenen Themen zur Verfügung stellt. 
 
Begründung: 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Aufstellung bzw. Änderung von Bauleitplänen 
(Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) ist im Baugesetzbuch geregelt. Gemäß den 
Planungshilfen für die Bauleitplanung des bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau 
und Verkehr (Ausgabe 2020-2021) [1] werden dabei folgende Ziele verfolgt: 
 
α½ǳƳ ŜƛƴŜƴ ǎƻƭƭ ŘƛŜ mŦŦŜƴǘƭƛŎƘƪŜƛǘ ǎƻ ǳƳŦŀǎǎŜƴŘ ǿƛŜ ƳǀƎƭƛŎƘ ǸōŜǊ ½ƛŜƭΣ ½ǿŜŎƪ ǳƴŘ 
Inhalte einer von der Gemeinde beabsichtigten Bauleitplanung informiert werden. 
Zum anderen soll die planende Gemeinde frühzeitig die Konsequenzen der 
Planung aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger kennen lernen. Die Regelungen zur 
Öffentlichkeitsbeteiligung legeƴ ŘŀōŜƛ ƴǳǊ ŜƛƴŜƴ aƛƴŘŜǎǘǎǘŀƴŘŀǊŘ ŦŜǎǘΦά 
(Planungshilfen [1], Kapitel 4).  

 
Leider muss man feststellen, dass die Stadt Neusäß über den gesetzlich festgelegten 
αaƛƴŘŜǎǘǎǘŀƴŘŀǊŘά ƴƛŎƘǘ ƘƛƴŀǳǎƪƻƳƳǘΦ {ƻ Ǝƛōǘ Ŝǎ Ȋǳ ŘŜƴ ƛƴ diesem Änderungsentwurf 
enthaltenen Planungen keinerlei offizielle Informationen für die Bürger, die in klaren Worten 
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oder Plänen die derzeit diskutierten städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen im Vorfeld 
angesprochen, begründet oder diskutiert hätten. 
 
Die am 3.11.2022 in der Heimatstimme und auf der Internetseite der Stadt Neusäß 
veröffentlichte Bekanntmachung [5]Σ Řŀǎǎ ŘŜǊ CƭŅŎƘŜƴƴǳǘȊǳƴƎǎǇƭŀƴ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ αƴǀǊŘƭƛŎƘ ŘŜǎ 
Schulzentrums im Stadtteil Alt-bŜǳǎŅǖά ƎŜŅƴŘŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴ ǎƻƭƭΣ ŜƴǘƘŅƭǘ ƪŜƛƴŜǊƭŜƛ 
Informationen darüber, um welche konkreten Änderungen es geht. Es ist eine rein formelle 
Information, um den Gesetzesvorgaben zu genügen. 
 
Lƴ ŘŜƴ ƻΦƎΦ tƭŀƴǳƴƎǎƘƛƭŦŜƴ ǿƛǊŘ ǿŜƛǘŜǊƘƛƴ ƛƴ YŀǇƛǘŜƭ п ŀǳǎƎŜŦǸƘǊǘΣ Řŀǎǎ Ŝǎ αōŜƛ ōŜǎǘƛƳƳǘŜƴ 
Vorhaben sinnvoll sein kann, durch eine ergänzende informelle Bürgerbeteiligung ein 
qualitatives und quantitatives Mehr an Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen, um eine 
ŀƴƎŜƳŜǎǎŜƴŜ tŀǊǘƛȊƛǇŀǘƛƻƴ ŘŜǊ mŦŦŜƴǘƭƛŎƘƪŜƛǘ Ȋǳ ƎŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘŜƴΦά  
 
α«ōŜǊ ŘƛŜ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘŜƴ wŜƎŜƭǳƴƎŜƴ Ƙƛƴŀǳǎ Ǝƛōǘ Ŝǎ ŜƛƴŜ ±ƛŜƭȊŀƘƭ ǿŜƛǘŜǊŜǊΣ 
ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜǊ ΰƛƴŦƻǊƳŜƭƭŜǊΨ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴΣ ŘƛŜ .ǸǊƎŜǊƛƴƴŜƴ ǳƴŘ .ǸǊƎŜǊ ŀƴ 
Planungen zu beteiligen. Die Kommune ist bei diesen in der Wahl der Form, des 
Ablaufs, des Inhalts und der Zielsetzungen frei. Qualitativ und quantitativ mehr 
Öffentlichkeitsbeteiligung anzubieten, ist grundsätzlich zu empfehlen, wobei sich 
deren Umfang an der Bedeutung und Komplexität der jeweiligen Planungsaufgabe 
orientieren sollte. Kooperatives Handeln und Transparenz sind in einer aktiven 
Bürgergesellschaft wichtige Bestandteile bei der Planung und Umsetzung 
städtebaulicher Projekte. Diese intensiveren Formen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung können erhebliche Vorteile mit sich bringen. Eine 
möglichst frühzeitige Einbindung der betroffenen Menschen kann aufschluss- und 
hilfreiches Wissen der Bürgerschaft vor Ort generieren, die Akzeptanz für das 
jeweilige Projekt stärken, Konflikte im Vorfeld bereinigen und eine kooperative 
!ǘƳƻǎǇƘŅǊŜ ǎŎƘŀŦŦŜƴΦά 

 
Es gab im Jahr 2022 keinerlei offizielle Verlautbarungen der Stadt darüber, wie 
Gesamtplanungen im Norden von Alt-Neusäß aussehen könnten, weder auf der 
Internetseite der Stadt noch in der Heimatstimme. Von der Erweiterung des 
Gewerbegebietes Nord und der Errichtung eines Kindergartens auf den Grünflächen am 
Sedlweg kann der Bürger nur indirekt über die formelle Bekanntmachung schließen.  
 
In der Heimatstimme 03-2022 wurde zwar über die Entwicklungspläne der Firma Thaler 
bezüglich einer neuen Recyclinganlage berichtet, aber aus dem Artikel ist nicht ersichtlich, 
dass hier wertvolle Natur- und Ausgleichsflächen vernichtet werden sollen. Aus der 
formellen Bekanntmachung ist dies ebenfalls nicht ersichtlich. 
 
Die lokale Presse berichtet regelmäßig über einzelne Aspekte aus den Sitzungen des 
Stadtrates und den Ausschüssen. Dies kann aber keine gesamtheitliche und offizielle 
Darstellung der Stadt im Inhalt und der Reichweite ersetzen. 
 
Die letzte Bürgerversammlung für Alt-Neusäß, auf der z.B. solche Themen vorgestellt und 
diskutiert werden könnten, fand am 27.11.2019 statt. Dass trotz Pandemie nach 3 Jahren 
immer noch keine weitere Bürgerversammlung stattgefunden hat, lässt vermuten, dass die 
Stadt gar kein gesteigertes Interesse an dem Austausch mit den Bürgern hat. Gerade die 
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Möglichkeiten der Digitalisierung in Form von hybriden Veranstaltungen mit 
Videokonferenzteilnahme, wie sie viele Vereine, Kirchengemeinden usw. während der 
Pandemie umgesetzt haben, werden von der Stadt nicht genutzt. 
 
Als erste Informationen in 07/2022 über die Planungen der Stadt im Norden von Alt-Neusäß 
in der Augsburger Allgemeinen in einem Artikel veröffentlicht wurden, habe ich eine Online-
Petition auf openpetition.de gestartet. Die Petition fordert vom Stadtrat Neusäß, sich bei 
den zukünftigen Baumaßnahmen auf die bereits ausgewiesenen Bauflächen zu beschränken 
und keine weiteren Frei- und Grünflächen zu vernichten. Grundlage ist der gültige 
Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan von 2019 [14]. 
 
In diesem Zusammenhang habe ich Herrn Bürgermeister Greiner gebeten, mir die 
Möglichkeit einzuräumen, die Unterschriften mit einem kurzen Vortrag meines Anliegens in 
einer öffentlichen Sitzung des Stadtrats zu übergeben. Dies wurde mir verwehrt. Er hat mich 
dafür zu einem persönlichen Termin eingeladen. Die Bitte, die Augsburger Allgemeine 
ebenfalls zu diesem Termin einladen zu dürfen, wurde mir ebenfalls verwehrt. Dies zeigt mir 
wieder, dass von Seiten der Stadt eine Bürgerbeteiligung bzw. Bürgerinformation nicht 
erwünscht ist. 
 
Die Stadt sollte eine aktive informelle Unterrichtung der Bürger über die mittel- und 
langfristigen Planungen in der städtebaulichen Entwicklung sicherstellen. Szenarien, 
Alternativen und Gründe für Planungen sollten im Vorfeld diskutiert werden. Mitschriften 
und Pläne von öffentlichen Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse sollten nach 
offizieller Freigabe interessierten Bürgern zum Herunterladen ƻƘƴŜ ǿŜƛǘŜǊŜ αIǸǊŘŜƴά zur 
Verfügung stehen. 
 
Unterschiedlichste Formen der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung sollten genutzt 
werden: 

¶ Regelmäßige Bürgerversammlungen (auch hybride Veranstaltungsformen) 

¶ Informelle Seiten zur Planung und Stadtentwicklung auf der Internetseite der Stadt 
Neusäß 

¶ Informelle Berichterstattung zur Planung und Stadtentwicklung in der Heimatstimme 
 
 

3.2 Einwand: Mangelnde Verlässlichkeit von Planungen und Aussagen 
 
Ein Flächennutzungsplan wird mit einem Planungshorizont von ca. 10-15 Jahren aufgestellt. 
Es besteht ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit daran, dass sich die Bauleitplanung 
innerhalb dieses Planungshorizontes an die wesentlichen Vorgaben dieses 
Flächennutzungsplans hält und nicht bereits nach 3 Jahren wesentliche Vorgaben des 
Flächennutzungsplans durch Änderungen zu umgehen versucht. 
 
Begründung: 
Ein Flächennutzungsplan wird mit einem Planungshorizont von ca. 10-15 Jahren aufgestellt. 
Dies kann der Begründung des aktuellen Flächennutzungsplans [3] (Kapitel 1.1, S. 6) und 
ŀǳŎƘ ŘŜƴ αPlanungshilfen für die Bauleitplanungά ŘŜǎ Bayerischen Staatsministeriums für 
Wohnen, Bau und Verkehr [1] entnommen werden. Zum Abschluss des 
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Genehmigungsverfahrens des Flächennutzungsplans von 2019 hat Herr Bürgermeister 
Greiner sogar auf einen Zeitraum von 25 Jahren hingewiesen. 
 
α5ŀǎ WŀƘǊ нлмф ǿŀǊ ǾƻǊ ŀƭƭŜƳ ŀōŜǊ ŀǳŎƘ ƛƴ ǎǘǊŀǘŜƎƛǎŎƘŜǊ IƛƴǎƛŎƘǘ Ŝƛƴ ǎŜƘǊ 
erfolgreiches Jahr. Nach einer zweijährigen Planungsarbeit konnte im September 
der neue Flächennutzungsplan verabschiedet werden, der die gedanklichen 
[ŜƛǘǇƭŀƴƪŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ {ǘŀŘǘŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǊ ƴŅŎƘǎǘŜƴ нр WŀƘǊŜ ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΦά [6] 

 
LƳ YŀǇƛǘŜƭ рΦп αtƭŀƴǳƴƎǎȊƛŜƭŜ ŘŜǊ {ǘŀŘǘ bŜǳǎŅǖά ŘŜǊ .ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ ȊǳƳ CƭŅŎƘŜƴƴǳǘȊǳƴƎǎǇƭŀƴ 
von 2019 [3] ǿŜǊŘŜƴ ǳƴǘŜǊ α½ƛŜƭŜ bŀǘǳǊ ǳƴŘ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘά ǳΦŀΦ ŦƻƭƎŜƴŘŜ ½ƛŜƭŜ Ŧormuliert: 

¶ αCƻƭƎŜƴ ŘŜǎ YƭƛƳŀǿŀƴŘŜƭǎ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎŜƴΦ {ƛŎƘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ IƻŎƘǿŀǎǎŜǊƎŜōƛŜǘŜ ǳƴŘ 
Ǿƻƴ CǊƛǎŎƘƭǳŦǘǎŎƘƴŜƛǎŜƴκ YŀƭǘƭǳŦǘŜƴǘǎǘŜƘǳƴƎǎƎŜōƛŜǘŜƴΦά 

¶ α²ŜǊǘǾƻƭƭŜ ƭŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ CƭŅŎƘŜ ŜǊƘŀƭǘŜƴΦ {ŎƘǳǘȊ ŘŜǊ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎƎǊǳƴŘƭŀƎŜ 
ŀƪǘƛǾŜǊ [ŀƴŘǿƛǊǘŜΦά 

¶ αDǊǸƴȊǸƎŜ ǎƛchern. Stärkung Grünverbindung Neusäß-Täfertingen/ Rücknahme 
DŜǿŜǊōŜŀǳǎǿŜƛǎǳƴƎΣ wŜǎǇŜƪǘƛŜǊŜƴ ŘŜǎ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜƴ DǊǸƴȊǳƎǎ όƴƛŎƘǘ ŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘΦΦΦύά 

 
Der vorliegende Entwurf zur 2. Änderung des Flächennutzungsplans widerspricht somit allen 
3 o.g. Zielen des Flächennutzungsplans von 2019 und ist abzulehnen. Die diskutierten 
Flächen sind elementarer Bestandteil einer Grünflächenverbindung zwischen Täfertingen, 
Alt-Neusäß und Bärenkeller und sind unbedingt zu erhalten. 
 
 

3.3 Einwand: Bürgerantrag zum Schutz der im Flächennutzungsplan von 2019 
festgelegten Grün- und Freiflächen 

 
Bei dem Bürgerantrag geht es um den Schutz der im Flächennutzungsplan von 2019 
festgelegten Grün- und Freiflächen. Es geht darum, dass sich die Stadt an erst kürzlich (im 
Jahr 2019) getroffene Entscheidungen hält und die Stadtentwicklung im Rahmen der 
langfristigen Planung (Flächennutzungsplan) vorantreibt. Die Vernichtung von weiteren 
Grün- und Freiflächen in dieser 2. Änderung des Flächennutzungsplans wird abgelehnt. 
 
 
Begründung: 
Im Zeitraum 11.8.-10.11.2022 haben insgesamt 322 Unterstützer eine Petition zum Schutz 
der im Flächennutzungsplan von 2019 festgelegten Grün- und Freiflächen unterzeichnet. 251 
Unterstützer kommen aus Neusäß. Die Petition wurde in Form eines Bürgerantrags nach Art. 
18b der GO (Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern) am 29.11.2022 bei Herrn 
Bürgermeister Greiner eingereicht. Die Unterzeichnenden werden von Herrn Dr. Dietmar 
Kuhlmann, dem Initiator dieser Online-Petition, vertreten. 
 
Bei dem Übergabetermin wurde zusammen mit den Unterschriften ŘƛŜ .ǊƻǎŎƘǸǊŜ αZiele und 
Forderungen der Petitionά [14] übergeben. Diese Broschüre enthält den Petitionstext und 
detaillierte Begründungen für die Forderungen, sowie alle Kommentare der Unterstützer. 
 
Die Kommentare der Unterstützer werden hiermit als Einwände für den Abwägungsprozess 
zu diesem Änderungsverfahren mit eingereicht. 
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4 Gewerbegebiet und Thaler Gelände 
 

4.1 Allgemeine Einwände - Gewerbegebiet und Thaler Gelände 
 
Die Einwände in diesem Kapitel 4.1 beziehen sich sowohl auf die Sondergebiete auf dem 
Thaler Gelände gemäß Kapitel нΦо ŀƭǎ ŀǳŎƘ ŀǳŦ ŘƛŜ αDŜǿŜǊōƭƛŎƘŜ .ŀǳŦƭŅŎƘŜά ƎŜƳŅǖ Kapitel 
2.4 der Begründung zur 2. Änderung des Flächennutzungsplans [8]. 
 
 

4.1.1 Einwand: Zerstörung eines zusammenhängenden Gebietes für Naherholung 
 
Die Umwandlung von Grünflächen für die Gewerbegebietserweiterung und für 
Sondergebiete im Thaler Gelände für Kiesverarbeitung und Recycling, sowie die neue 
Straßenanbindung aus dem Thaler Gelände heraus führen zur Zerstörung eines wichtigen 
zusammenhängenden Gebietes für die Naherholung, das Landschaftsbild und wichtiger 
Klimaschutzfunktionen zwischen den Stadteilen Alt-Neusäß, Täfertingen und Augsburg-
Bärenkeller und sind somit abzulehnen. αSchutzgut Landschaftsbildά und αSchutzgut 
Menschά werden im Umweltbericht zur 2. Änderung des Flächennutzungsplans [9] völlig 
falsch bewertet. 
 
Begründung: 
Das Wiesengelände, auf dem das Gewerbegebiet erweitert werden soll, wird von einem die 
Wiesenfläche umlaufenden Weg bzw. Pfad begrenzt. Dieser Weg wird stark frequentiert von 
Erholungssuchenden aus den angrenzenden Wohnquartieren in Alt-Neusäß und Täfertingen. 
Das Wegenetz ist direkt mit den Wegen am Thaler See und am Sedlweg verknüpft. 
 
In den Sommermonaten kann direkt jeder die Selbsterfahrung machen, dass sich die 
Lufttemperatur abkühlt und sich die Luftqualität schlagartig verbessert, wenn man die 
Bebauung jenseits der Entlastungsstraße verlässt und auf die hier betroffenen Freiflächen 
stößt.  
 
Am nordöstlichen Rand der Wiese beginnt ein Schotterpfad zwischen dem Thaler Gelände 
und dem Gewerbegebiet, der bis an den Fahrradweg entlang des Autobahnzubringers reicht. 
Links bzw. nördlich entlang dieses Weges befindet sich der Biotopverbund im Thaler 
Gelände. Dort hat sich die Natur und insbesondere ein Pionierwäldchen in den letzten 10-15 
Jahren sehr schön entwickelt (siehe Abbildung 1).  
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Abbildung 1: Pionierwäldchen 

Daran schließt sich wieder eine Wiese an (siehe Abbildung 2). Dieses Wäldchen und die 
Wiese sollen nun Kiesverarbeitungs- und Recyclinganlagen weichen. Auch dieser Weg wird 
von Spaziergängern und Erholungssuchenden genutzt. 
 
Da der gesamte südliche Teil des Thaler Geländes vom Thalersee im Westen bis zum 
Autobahnzubringer im Osten als Fläche zur Entwicklung von Natur- und Landschaft bzw. 
landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen ist, gibt es auf diesem Schotterweg keinen Verkehr. 
Eine Südausfahrt aus dem Thaler Gelände mit entsprechendem Schwerlastverkehr wird 
dieses Erholungsgebiet zerstören. 
 
An der Einmündung der Täfertinger Straße kann der Autobahnzubringer von Fußgängern und 
Radfahrern unterquert werden. Somit schließt der Weg am Rande des Thaler Geländes an 
Fuß- und Radwege in Richtung Alt-Neusäß Alpenviertel und Bärenkeller an. 
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Abbildung 2: Wiese (Photovoltaikfläche) 

Der Umweltbericht [9] ƎŜƘǘ ŀǳŦ ŘƛŜ ǾƻǊƎŜƴŀƴƴǘŜƴ !ǎǇŜƪǘŜ ŦǸǊ α{ŎƘǳǘȊƎǳǘ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎōƛƭŘά 
ǳƴŘ α{ŎƘǳǘȊƎǳǘ aŜƴǎŎƘά ƴƛŎƘǘ ŜƛƴΦ Im Rahmen der Erstellung des Umweltberichtes hat es 
noch nicht einmal eine Vor-Ort Begehung gegeben, um die aktuelle Situation vor Ort 
kennenzulernen. Der Planer bezieht sich lediglich auf folgende, teilweise veraltete 
Unterlagen (Umweltbericht [9], Kapitel 1.3): 
 
αFür die Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes wurden folgende 
Informationen verwendet: Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 
der Stadt Neusäß, amtliche Biotopkartierung, Bodeninformationssystem Bayern, 
sowie der Bayernatlas.ά 

 
LƳ YŀǇƛǘŜƭ рΦп αtƭŀƴǳƴƎǎȊƛŜƭŜ ŘŜǊ {ǘŀŘǘ bŜǳǎŅǖά ŘŜǊ .ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ ȊǳƳ CƭŅŎƘŜƴƴǳǘȊǳƴƎǎǇƭŀƴ 
von 2019 [3] ǿŜǊŘŜƴ ǳƴǘŜǊ α½ƛŜƭŜ bŀǘǳǊ ǳƴŘ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘά ǳΦŀΦ ŦƻƭƎŜƴŘŜ ½ƛŜle formuliert: 

¶ αCƻƭƎŜƴ ŘŜǎ YƭƛƳŀǿŀƴŘŜƭǎ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎŜƴΦ {ƛŎƘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ IƻŎƘǿŀǎǎŜǊƎŜōƛŜǘŜ ǳƴŘ 
Ǿƻƴ CǊƛǎŎƘƭǳŦǘǎŎƘƴŜƛǎŜƴκ YŀƭǘƭǳŦǘŜƴǘǎǘŜƘǳƴƎǎƎŜōƛŜǘŜƴΦά 

¶ α²ŜǊǘǾƻƭƭŜ ƭŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ CƭŅŎƘŜ ŜǊƘŀƭǘŜƴΦ {ŎƘǳǘȊ ŘŜǊ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎƎǊǳƴŘƭŀƎŜ 
ŀƪǘƛǾŜǊ [ŀƴŘǿƛǊǘŜΦά 

¶ αDǊǸƴȊǸƎe sichern. Stärkung Grünverbindung Neusäß-Täfertingen/ Rücknahme 
DŜǿŜǊōŜŀǳǎǿŜƛǎǳƴƎΣ wŜǎǇŜƪǘƛŜǊŜƴ ŘŜǎ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜƴ DǊǸƴȊǳƎǎ όƴƛŎƘǘ ŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘΦΦΦύά 

 
Der vorliegende Änderungsentwurf des Flächennutzungsplans widerspricht somit allen 3 o.g. 
Zielen des Flächennutzungsplans von 2019. 
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Die Änderungen verstoßen auch gegen Grundsätze (G) und Zielsetzungen (Z) des aktuellen 
Regionalplans Augsburg [13], insbesondere:  
 

B I 1.1 (G) Nachteiligen Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Klima ist vor allem 
im großen Verdichtungsraum Augsburg entgegenzuwirken. 

B I 1.9 (G) In den waldarmen Bereichen der Region Χ ist anzustreben, die Waldfläche 
zu erhalten und in Teilbereichen zu vermehren. 

B I 2.3.1 (Z) Besonders wertvolle Landschaftsteile sollen durch Unterschutzstellung 
gesichert werden. 

B I 2.3.2 (Z) Auf die Entwicklung eines Biotopverbundsystems soll Χ durch Verknüpfung 
bestehender Feucht- und Trockenbiotope und deren Neuschaffung sowie 
durch die Neuanlage standortgerechter Mischwaldparzellen hingewirkt 
werden. 

B I 3.1 (Z) Biotope, sowie die Lebensräume bedrohter Tier- und Pflanzenarten, vor 
allem der Wiesenbrüter und des Weißstorchs, sollen Χ erhalten und 
gepflegt werden. 

B I 3.2 (Z) Naturnahe Waldbestände Χ sollen erhalten und gepflegt werden. 

B V 1.4 (Z) Freiflächen zwischen benachbarten Siedlungseinheiten sollen vor allem im 
großen Verdichtungsraum Augsburg und in den zentralen Orten an der 
Donau als Trenngrün gesichert werden. 

 
Die diskutierten Flächen sind elementarer Bestandteil einer Grünflächenverbindung 
zwischen Täfertingen, Alt-Neusäß und Bärenkeller und sind unbedingt zu erhalten. 
 
Bei einer aktuellen Online-Petition zum Schutz der Grün- und Freiflächen in Neusäß 
(https://openpetition.de/!stopn) haben Unterstützer mit zahlreichen Kommentaren die 
Bedeutung dieses Naherholungsgebietes gewürdigt [14] (siehe auch Einwand 3.3). 
 
 

4.1.2 Einwand: Zerstörung eines zusammenhängenden Gebietes im Naturverbund 
 
Die geschützten Flächen um den Thalersee, sowie die südlich und östlich direkt 
angrenzenden Flächen, die von diesem Änderungsentwurf betroffen sind, befinden sich in 
einem Naturverbund. Eine Zerstörung dieser Flächen wird auch negative Rückwirkungen auf 
die restlichen verbleibenden Flächen am Thalersee haben. Daher sind diese Änderungen 
abzulehnen. 
 
Begründung: 
Der Naturverbund besteht aus den geschützten Flächen um den Thalersee, sowie den seit 
mindestens 15 Jahren geschützten und entwickelten Ausgleichs- und dauerhaft zu 
schützenden Naturflächen, sowie aus derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen. Alle diese 
Nutzungen sind im Bebauungsplan Nr. 73 für das Thaler Gelände seit 2008 festgeschrieben. 
 
Der Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 73 [12] bewertet das Plangebiet ȊǳƳ α{ŎƘǳǘȊƎǳǘ 
¢ƛŜǊŜά ƛƳ ±ŜǊōǳƴŘ Ƴƛǘ ŘŜƴ ōŜƴŀŎƘōŀǊǘŜƴ ƭŀƴŘǿƛǊtschaftlichen Flächen wie folgt: 
 

« Dennoch ist die Bedeutung des Plangebietes für die Amphibienfauna aufgrund 
der nachgewiesenen Vorkommen weiterhin sehr hoch einzuschätzen. Dies gilt 

https://openpetition.de/!stopn
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auch für zahlreiche weitere Artengruppen, für die das Plangebiet innerhalb der 
angrenzenden Landwirtschaftsflächen einen vielfältigen und strukturreichen Le- 
bensraum darstellt. Auch ohne unmittelbaren Nachweis ist neben den Amphibien 
mit Vorkommen weiterer seltener oder bedrohter Arten zu rechnen. » ([12], 
Umweltbericht, Kapitel 2.1.5) 

 
Werden nun die im Flächennutzungsplan zur Änderung vorgesehenen Naturflächen zerstört, 
ist mit einer Rückwirkung auf die verbleibende Restfläche rund um den Thalersee zu 
rechnen. 
 
Die Änderungen verstoßen auch gegen Grundsätze (G) und Zielsetzungen (Z) des aktuellen 
Regionalplans Augsburg [13], insbesondere:  
 

B I 1.1 (G) Nachteiligen Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Klima ist vor allem 
im großen Verdichtungsraum Augsburg entgegenzuwirken. 

B I 1.9 (G) In den waldarmen Bereichen der Region Χ ist anzustreben, die Waldfläche 
zu erhalten und in Teilbereichen zu vermehren. 

B I 2.3.1 (Z) Besonders wertvolle Landschaftsteile sollen durch Unterschutzstellung 
gesichert werden. 

B I 2.3.2 (Z) Auf die Entwicklung eines Biotopverbundsystems soll Χ durch Verknüpfung 
bestehender Feucht- und Trockenbiotope und deren Neuschaffung sowie 
durch die Neuanlage standortgerechter Mischwaldparzellen hingewirkt 
werden. 

B I 3.1 (Z) Biotope, sowie die Lebensräume bedrohter Tier- und Pflanzenarten, vor 
allem der Wiesenbrüter und des Weißstorchs, sollen Χ erhalten und 
gepflegt werden. 

B I 3.2 (Z) Naturnahe Waldbestände Χ sollen erhalten und gepflegt werden. 

B V 1.4 (Z) Freiflächen zwischen benachbarten Siedlungseinheiten sollen vor allem im 
großen Verdichtungsraum Augsburg und in den zentralen Orten an der 
Donau als Trenngrün gesichert werden. 

 
Die Änderungen sind daher abzulehnen. 
 
 

4.2 Einwände Gewerbegebiet 
 
Die Einwände in diesem Kapitel 4.2 ōŜȊƛŜƘŜƴ ǎƛŎƘ ŀǳŦ ŘƛŜ αDŜǿŜǊōƭƛŎƘŜ .ŀǳŦƭŅŎƘŜά ƎŜƳŅǖ 
Kapitel 2.4 der Begründung zur 2. Änderung des Flächennutzungsplans [8]. Diese Fläche ist 
im Flächennutzungsplan von 2019 als besondere, schützenswerte Grünfläche 
gekennzeichnet worden und soll in eine gewerbliche Baufläche umgewidmet werden. 
Allgemeine Einwände, die dieses Gebiet betreffen, sind bereits in Kapitel 4.1 behandelt 
worden. 
 
 

4.2.1 Einwand: Keine ausreichende Begründung 
 
Die Änderungen der Flächennutzung werden nicht ausreichend begründet.  
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Begründung: 
Sowohl im Bebauungsplan Nr. 166 αGewerbegebiet Nordά aus dem Jahr 2011 als auch im 
Flächennutzungsplan von 2019 wurde die gewerbliche Baufläche nicht mehr ausgewiesen. 
Die Stadt Neusäß hat die für die Gewerbegebietserweiterung vorgesehene Fläche aus dem 
vorhergehenden Flächennutzungsplan herausgenommen und die Flächen im neuen 
Flächennutzungsplan von 2019 als besonders schützenswert gekennzeichnet, um sie aus 
αDǊǸƴŘŜƴ ŘŜǎ LƳƳƛǎǎƛƻƴǎǎŎƘǳǘȊŜǎΣ ŘŜǎ YƭƛƳŀǎŎƘǳǘȊŜǎ ǎƻǿƛŜ ŘŜǎ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎ- und Ortsbildes 
ŘŀǳŜǊƘŀŦǘ Ǿƻƴ .ŜōŀǳǳƴƎ ŦǊŜƛȊǳƘŀƭǘŜƴά (siehe auch Einwand 4.2.4). 
 
In der Begründung zur 2. Änderung des Flächennutzungsplans [3] wird in Kapitel 2.4 darauf 
verwiesen, dass im Vorfeld der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 2019 bereits über 
diese Ausweisung diskutiert worden wäre. Dies kann nicht als Argument für eine jetzige 
Änderung angeführt werden. Zumal die damalige Rücknahme der Gewerbeausweisung als 
eines der Ziele der Stadtentwicklung im neuen Flächennutzungsplans 2019 den Bürgern 
präsentiert wurde (Begründung zum Flächennutzungsplan 2019 [3], 5.4 Planungsziele der 
Stadt Neusäß). 
 
In der Begründung zur 2. Änderung des Flächennutzungsplans wird in Kapitel 2.4 weiter 
ausgeführt, dass selbst für ortsansässige Firmen, keine Bauflächen zur Verfügung stehen 
würden. 
 
Die Verfügbarkeit von Bauflächen für Gewerbebetriebe ist ein Parameter von vielen 
Parametern, die im Rahmen einer Entwicklungsplanung berücksichtigt werden müssen. Laut 
Kreisrat Felix Senner stehen ca. 43 ha freie Gewerbeflächen im Landkreis zur Verfügung 
(ARD-Tagesthemen vom 8.8.2022). Angesichts der drängenden Klimaproblematik stellt sich 
die Frage, warum nicht auf übergeordneten Ebenen nach Lösungen gesucht wird (z.B. 
Landkreis), bevor vor Ort weitere Grünflächen vernichtet werden. 
 
Da die Stadt bisher keinerlei Aktivitäten unternommen hat, die Öffentlichkeit im Vorfeld 
über die beabsichtigte Gewerbeausweisung und die Gründe hierfür zu informieren, sowie 
die Gewichtung der verschiedenen Parameter bei der Planung zu diskutieren (§ 3 Abs. 1 
BauGB), sind die jetzt vorliegenden Unterlagen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit am Änderungsverfahren völlig unzureichend. Es wird nicht begründet und ist 
nicht nachvollziehbar, warum gerade diese schützenswerte Grünfläche in eine Baufläche 
umgewandelt werden soll. 
 
 

4.2.2 Einwand: Im Gewerbegebiet Nord sind zahlreiche Grundstücke unbebaut 
 
Im Gewerbegebiet Nord ist nach über 10 Jahren immer noch ein großer Teil der 
ausgewiesenen Fläche unbebaut (siehe Abbildung 3). Bevor weitere Flächen versiegelt 
werden, sollte die Stadt alle Möglichkeiten ausschöpfen, die bereits vorgesehenen Flächen 
zu nutzen. Die Begründung zur 2. Änderung des Flächennutzungsplans zeigt nicht auf, ob die 
Stadt bereits ausreichend Maßnahmen getroffen hat (z.B. § 176 BauGB, Baugebot), um das 
derzeitige Potential an Flächen auszuschöpfen. 
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Abbildung 3: Im Gewerbegebiet Nord sind noch zahlreiche Grundstücke unbebaut (BayernAtlas: 

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas) 

 

4.2.3 Einwand: Altlastenproblematik wird unzureichend dargestellt 
 
Die Altlastenproblematik auf dem neu auszuweisenden Grundstück, die in der 
Vergangenheit als Argumentation für eine Nicht-Ausweisung als gewerbliche Fläche 
herangezogen wurde, wird in der Begründung [8] und im Umweltbericht [9] zur 2. Änderung 
des Flächennutzungsplans unzureichend behandelt. Es wird nicht nachgewiesen, welche 
Änderungen sich an der grundsätzlichen Problematik ergeben haben, so dass nun die 
Altlastenproblematik lösbar erscheint.  
 
 

4.2.4 Einwand: Schützenswerte Grünfläche 
 
Die neu auszuweisende Gewerbefläche ist als αDǊǸƴŦƭŅŎƘŜ Ƴƛǘ ōŜǎƻƴŘŜǊŜǊ .ŜŘŜǳǘǳƴƎϦ ƛƳ 
CƭŅŎƘŜƴƴǳǘȊǳƴƎǎǇƭŀƴ Ǿƻƴ нлмф ŜƛƴƎŜǘǊŀƎŜƴΣ ǳƳ ǎƛŜ ŀǳǎ αDǊǸƴŘŜƴ ŘŜǎ LƳƳƛǎǎƛƻƴǎǎŎƘǳǘȊŜǎΣ 
des Klimaschutzes sowie des Landschafts- und Ortsbildes dauerhaft von Bebauung 
ŦǊŜƛȊǳƘŀƭǘŜƴάΦ 5ƛŜǎ ƪŀƴƴ ƛƴ ŘŜǊ .ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ ȊǳƳ Cƭächennutzungsplan von 2019 nachgelesen 
werden. Die Neuausweisung als gewerbliche Fläche wird daher abgelehnt. 
 
Begründung: 
Das Wiesengelände zwischen Sedlweg im Westen und der westlichen Grenze des derzeitigen 
Gewerbegebietes wird ca. 2 mal jährlich für die Heuernte genutzt. Es lassen sich regelmäßig 
Tiere auf der Wiese und in den angrenzenden Gehölzen wie Bussarde, Fischreiher und 
andere Vögel beobachten. Die Wiese grenzt im Norden an die besonders zu schützenden 
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Flächen auf dem Thaler Gelände und bildet daher einen Verbund mit den dort geschützten 
Biotopflächen. 
 

 
Abbildung 4: Reier auf der betroffenen Wiese am 13.11.2022 (Gewerbegebietserweiterung) 

 
LƳ YŀǇƛǘŜƭ тΦмΦр αDǊǸƴŦƭŅŎƘŜƴά ŘŜǊ .ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ zum Flächennutzungsplan von 2019 [3] wird 
ŘƛŜ ōŜǎƻƴŘŜǊŜ .ŜŘŜǳǘǳƴƎ ŘŜǊ ǎǇŜȊƛŜƭƭŜƴ bǳǘȊǳƴƎǎŀǊǘ α{ƻƴǎǘƛƎŜ DǊǸƴŦƭŅŎƘŜ Ƴƛǘ ōŜǎƻƴŘŜǊŜǊ 
.ŜŘŜǳǘǳƴƎ ŦǸǊ Řŀǎ hǊǘǎōƛƭŘ κ hǊǘǎǊŀƴŘŜƛƴƎǊǸƴǳƴƎά ƴŅƘŜǊ ŘŜŦƛƴƛŜǊǘ. Mit dieser Nutzungsart ist 
die neu auszuweisende Gewerbefläche im aktuellen Flächennutzungsplan von 2019 
versehen: 
 
ζLƳ CƭŅŎƘŜƴƴǳǘȊǳƴƎǎǇƭŀƴ ƛǎǘ ŘƛŜ {ƛƎƴŀǘǳǊ α{ƻƴǎǘƛƎŜ DǊǸƴŦƭŅŎƘŜά ŜƴǘƘŀƭǘŜƴΣ ŘƛŜ 
augenfällig im Bereich des Thalergeländes in Erscheinung tritt. Dort sind große 
Bereiche im Bebauungsplan als Grünflächen enthalten, die in den 
Flächennutzungsplan übernommen sind. Des Weiteren sind unter dieser Signatur 
neben Verkehrsbegleitgrün solche Grünflächen subsumiert, die im 
Siedlungszusammenhang stehen, aber keine öffentliche Grünflächenfunktion 
haben. Sie haben in Ortsrandbereichen oder im Fall größerer Binnenflächen eine 
besondere Funktion für das Orts- und Landschaftsbild. Einer landwirtschaftlichen 
Nutzung widerspricht die Darstellung nicht, vielmehr soll sie zum Ausdruck 
bringen, dass die Flächen aus Gründen des Immissionsschutzes, des Klimaschutzes 
sowie des Landschafts- und Ortsbildes dauerhaft von Bebauung freizuhalten sind.» 
([3], Kapitel 7.1.5). 

 
Die Stadt Neusäß hat die für die Gewerbegebietserweiterung vorgesehene Fläche aus dem 
vorhergehenden Flächennutzungsplan herausgenommen und die Flächen als besonders 
ǎŎƘǸǘȊŜƴǎǿŜǊǘ ƎŜƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜǘΣ ǳƳ ǎƛŜ ŀǳǎ αDǊǸƴŘŜƴ ŘŜǎ LƳƳƛǎǎƛƻƴǎǎŎƘǳǘȊŜǎΣ ŘŜǎ 
Klimaschutzes sowie des Landschafts- und Ortsbildes dauerhaft von Bebauung freizuhaltŜƴάΦ 
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Abbildung 5: Übersichtsplan Entwicklungsflächen aus der Begründung zum 

Flächennutzungsplan von 2019 
 
Zusätzlich wird in der Begründung bei den Zielen für Natur und Landschaft darauf 
hingewiesen, dass Frischluftschneisen und Kaltluftentstehungsgebiete geschützt werden 
ǎƻƭƭŜƴ ǳƴŘ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ƛƴ ŘƛŜǎŜƳ DŜōƛŜǘ ŘƛŜ α{ǘŅǊƪǳƴƎ DǊǸƴǾŜǊōƛƴŘǳƴƎ bŜǳǎŅǖ-
¢ŅŦŜǊǘƛƴƎŜƴκ wǸŎƪƴŀƘƳŜ DŜǿŜǊōŜŀǳǎǿŜƛǎǳƴƎά Ŝƛƴ ŜȄǇƭƛȊƛǘŜǎ ½ƛŜƭ ƛǎǘΦ 
 
Die Änderungen verstoßen auch gegen u.g. Grundsätze (G) und Zielsetzungen (Z) des 
aktuellen Regionalplans Augsburg [13], insbesondere:  
 

B I 1.1 (G) Nachteiligen Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Klima ist vor allem 
im großen Verdichtungsraum Augsburg entgegenzuwirken. 

B V 1.4 (Z) Freiflächen zwischen benachbarten Siedlungseinheiten sollen vor allem im 
großen Verdichtungsraum Augsburg und in den zentralen Orten an der 
Donau als Trenngrün gesichert werden. 

 
Die geplante Neuausweisung des Gebietes als Gewerbefläche widerspricht den Zielen des 
Flächennutzungsplans von 2019 und des aktuellen Regionalplans. Die hier vorgesehene 
Fläche ist integraler Bestandteil einer zusammenhängenden Grünverbindung, wie sie explizit 
2019 festgeschrieben wurde. Damit ist die erneute Ausweisung als Gewerbegebietsfläche 
abzulehnen. 
 
 

4.2.5 Einwand: Mangelhafter Umweltbericht 
 
Der Umweltbericht ist mangelhaft. 
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Begründung: 
Es erfolgte keine Vor-Ort Begehung des Geländes, auf dem die neue Gewerbeausweisung 
erfolgen soll. Die verwendeten Unterlagen sind teilweise veraltet bzw. erlauben keine 
umfassende Einschätzung Ȋǳ α{ŎƘǳǘȊƎǳǘ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎōƛƭŘά ǳƴŘ α{ŎƘǳǘȊƎǳǘ aŜƴǎŎƘΦ 
 
αFür die Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes wurden folgende 
Informationen verwendet: Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 
der Stadt Neusäß, amtliche Biotopkartierung, Bodeninformationssystem Bayern, 
sowie der Bayernatlas.ά ό¦ƳǿŜƭǘōŜǊƛŎƘǘ ȊǳǊ нΦ &ƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ 
Flächennutzungsplans [9]). 
 

 

4.2.6 Einwand: Keine Planungsalternativen 
 
Es werden keine Planungsalternativen aufgezeigt. Nach § 3 Abs. 1 BauGB sind "sich 
wesentlich unterscheidende Lösungen", also Planungsalternativen, aufzuzeigen. 
 
Begründung: 
Neben der unzureichenden Begründung für die Gewerbegebietserweiterung werden auch 
keine Planungsalternativen aufgezeigt. 
 
 

4.3 Einwände Thaler Gelände 
 

4.3.1 Allgemeine Einwände ς Thaler Gelände 
 
Die Einwände in diesem Kapitel 4.3.1 beziehen sich auf die Sondergebiete auf dem Thaler 
Gelände gemäß Kapitel 2.3 der Begründung zur 2. Änderung des Flächennutzungsplans [8]. 
 
 

4.3.1.1 Einwand: Keine Begründung für Nutzungsänderung 
 
Die Änderungen der Flächennutzung auf dem Thaler Gelände werden nicht begründet. Die 
Nutzungsänderungen sind daher abzulehnen. 
 
Begründung: 
In den Unterlagen werden keine Gründe für die Nutzungsänderung angeführt. Da die 
Nutzungsänderungen absehbar einen massiven Eingriff in bestehende Ausgleichs- und 
dauerhaft zu schützende Naturflächen bedeuten würde, sind sie abzulehnen. 
 
 

4.3.1.2 Einwand: Schutz der Natur- und Ausgleichsflächen wird nicht behandelt 
 
Die Problematik der großflächigen unter dauerhaftem Schutz stehenden Natur- und 
Ausgleichsflächen wird im Änderungsentwurf nicht behandelt. 
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Begründung: 
Die Problematik der großflächigen unter dauerhaftem Schutz stehenden Natur- und 
Ausgleichsflächen wird im Änderungsentwurf nicht behandelt. Es wird auf eine 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 73 verweisen, für den es keinen offiziellen Aufstellungsbeschluss 
gibt (siehe Einwand 4.3.1.5).  
 
CǸǊ Řŀǎ α{ŎƘǳǘȊƎǳǘ ¢ƛŜǊά ǎƛƴŘ ŘƛŜ CƭŅŎƘŜƴ ŀǳŦ ŘŜƳ ¢ƘŀƭŜǊ Gelände im Verbund mit den 
anderen umgebenden landwirtschaftlichen Flächen zu betrachten (siehe Einwand 4.1.2). 
 
Der Umweltbericht zum aktuellen Bebauungsplan Nr. 73 [12] bewertet das Plangebiet zum 
α{ŎƘǳǘȊƎǳǘ tŦƭŀƴȊŜƴά ǿƛŜ ŦƻƭƎǘΥ 
 

« Dennoch kommt den vielfältigen Vegetationsbeständen im Süden des 
Plangebietes insbesondere im Hinblick auf die vergleichsweise strukturarmen 
umgebenden Landwirtschaftsflächen eine sehr hohe Bedeutung zu. Die 
Wiesenfläche im Osten des Plangebietes wird in ihrer Bedeutung mittel Χ 
eingeschätzt. » ([12], Umweltbericht, Kapitel 2.1.4) 

 
 
Der Umweltbericht zum aktuellen Bebauungsplan Nr. 73 [12] bewertet das Plangebiet zum 
αSchutzgut Landschaft(-sbild)ά ǿƛe folgt: 
 

« Aus der Entfernung betrachtet wirken die Gehölzstrukturen des Plangebietes 
daher primär als bereichernde Elemente, so dass dem Plangebiet insgesamt eine 
hohe Bedeutung für das Schutzgut Landschaft(-sbild) zukommt. » ([12], 
Umweltbericht, Kapitel 2.1.6) 

 
Der Umweltbericht zur 2. Änderung des Flächennutzungsplans geht auf die o.g. Aspekte 
nicht ein. 
 
Die Änderungen sind abzulehnen. 
 
 

4.3.1.3 Einwand: Mangelhafter Umweltbericht 
 
Der Umweltbericht ist mangelhaft. Die Problematik der großflächigen, unter dauerhaftem 
Schutz stehenden Natur- und Ausgleichsflächen wird gar nicht behandelt. Der 
Umweltbericht enthält falsche Aussagen. 
 
Begründung: 
Es erfolgte weder eine Vor-Ort Begehung des Thaler Geländes noch wurde der aktuelle 
Bebauungsplan Nr. 73 mit seinen Festlegungen für Ausgleichsflächen und dauerhaft zu 
schützenden Naturflächen berücksichtigt. 
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αFür die Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes wurden folgende 
Informationen verwendet: Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 
der Stadt Neusäß, amtliche Biotopkartierung, Bodeninformationssystem Bayern, 
sowie der Bayernatlas.ά ό¦ƳǿŜƭǘōŜǊƛŎƘǘ ȊǳǊ нΦ &ƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ 
Flächennutzungsplans [9]). 
 

Eine !ǳǎǎŀƎŜ Ȋǳ α{ŎƘǳǘȊƎǳǘ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎōƛƭŘά ǳƴŘ α{ŎƘǳǘȊƎǳǘ aŜƴǎŎƘά kann ohne Vor-Ort 
Begehung gar nicht getroffen werden. 
 
5ƛŜ !ǳǎǎŀƎŜ α{ŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘŜ ǳƴŘ .ƛƻǘƻǇŜ ǎƛƴŘ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ tƭŀƴǳƴƎ ƴƛŎƘǘ ōŜǘǊƻŦŦŜƴά ƛǎǘ ŦŀƭǎŎƘΦ 
 
 

4.3.1.4 Einwand: Keine Planungsalternativen 
 
Es werden keine Planungsalternativen zu den Änderungen der Flächennutzung auf dem 
Thaler Gelände aufgezeigt. Nach § 3 Abs. 1 BauGB sind "sich wesentlich unterscheidende 
Lösungen", also Planungsalternativen, aufzuzeigen. 
 
Begründung: 
Der Eingriff in die großflächigen unter dauerhaftem Schutz stehenden Natur- und 
Ausgleichsflächen, die sich über einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren entwickelt haben, 
stellt einen massiven Eingriff in die Natur und des Landschaftsbildes dar. Hier hat sich nach 
dem starken Eingriff in die Natur durch Kiesabbau mittlerweile wieder ein natürlicher 
Lebensraum entwickelt. Dieser sollte bewahrt werden. 
 
Bei den Flächen nördlich des Thaler Geländes bis zur Autobahn handelt es sich um Flächen, 
die potenziell für weiteren Kiesabbau in Frage kommen. Direkt nördlich an die Täfertinger 
Straße angrenzend ist schon ein Gebiet aufgegraben (siehe Abbildung 6). Warum werden 
keine Planungsalternativen auf anderen Flächen aufgezeigt, wie z.B. auf den nördlich 
angrenzenden Flächen? 
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Abbildung 6: Luftbild Thaler Gelände (BayernAtlas: https://geoportal.bayern.de/bayernatlas) 

 
 

4.3.1.5 Einwand: Parallelverfahren nicht eingeleitet 
 
Die Änderungen der Nutzung von Flächen auf dem Thaler Gelände werden mit der 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 73 begründet. Für diese Änderung des Bebauungsplans 
gibt es weder einen Aufstellungsbeschluss noch eine Bekanntmachung, dass 
Flächennutzungsplan und Bebauungsplan im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB 
geändert werden. 
 
Begründung: 
In der Begründung zur 2. Änderung des Flächennutzungsplans [8] wird in Kapitel 2.3 auf die 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 73 verwiesen, für die es noch gar keinen 
Aufstellungsbeschluss gibt bzw. deren Unterlagen für die Öffentlichkeit nicht einsehbar sind.  
 
5ƛŜ ǾƻƳ DŜǎŜǘȊƎŜōŜǊ ǾƻǊƎŜƎŜōŜƴŜ wŜƛƘŜƴŦƻƭƎŜ ŘŜǊ α9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ ŀǳǎ 
ŘŜƳ CƭŅŎƘŜƴƴǳǘȊǳƴƎǎǇƭŀƴά (§ 8 Abs. 2 BauGB) wird nicht eingehalten und ist zweifelhaft. 
 
 

4.3.1.6 Einwand: Kreuzung der Thaler Südeinbindung mit Radweg ist ungeeignet 
 
Die Kreuzung des Radwegs durch eine Südausfahrt aus dem Thaler Gelände ist aus 
Verkehrssicherheitsgründen abzulehnen. 
 
Begründung: 
Die neue Südanbindung des Thaler Geländes an das Gewerbegebiet kreuzt ebenerdig den 
neu anzulegenden Radweg. Dieser Radweg soll sowohl eine überörtliche 
















